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709. Kundmachung der Wahlvorschläge für die Wahl des Betriebsrates für das allgemeine 

Personal an der Universität Innsbruck am 24. und 25. Juni 2026 

WAHLVORSTAND FÜR DIE BETRIEBSRATSWAHL DES ALLGEMEINEN 

UNIVERSITÄTSPERSONALS 2026 AN DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK:  

Erika Landers, Mag. Lothar Gamper, Birgit Rosendahl 

 
Für die Wahl des Betriebsrates für das allgemeine Universitätspersonal an der Universität Innsbruck 
am 24. und 25. Juni 2026 sind folgende Wahlvorschläge zugelassen (gedruckt wie eingereicht): 
 
Liste 1: Ottos und Erwins Team – Erfahrung trifft Zukunft – Wir leben Uni, Unabhängige und fcg 

 Familien- und Vorname 
 OR Mag. DEFRANCESCHI Otto 
 LANDERS Erika 
 ADir RgR VONES Erwin  
 ENDRES REITER Sandra 
 Mag. PUSCHITZ Boris 
 TATZEL Verena, BA 
 HOFSTÄDTER Michael 
 SOMMEREGGER Doris 
 LEITNER Martin 
 Mag. GAMPER Lothar 
 MUSENBICHLER Sonja, Bakk. 
 GUEM Gino, BSc 
 ROSENDAHL Birgit 
 BUEMBERGER Manuel 
 Dipl-Bibl. KRÖLL Andrea 
 SCHWÄRZLER Barbara 
 FISCHER Beate 
 EKICI Betül 
 JÄGER Stefanie, MSc 
 ELLER Lorenz 
 FAVILLA Florentina 
 DROLSHAGEN Carmen 
 LENTSCH Wolfgang 
 VASIC Vladimir 
 Mag. SCHERL Sandra Erika 
 RAITMAIR Dietmar 
 MANTL Frank 
 LOLACHER Sandra 
 RAGGL Silvia 
 WILHELM Nina 
 
Liste 2: mehr*wert – gestalten wir unsere Universität 

 Familien- und Vorname 
 HUEMER Christian 
 PFEIFFENBERGER-BLAAS Ulrike 
 ERASLAN Yesim 
 EGLE Roland 



 

 

 HALLER-SEEBER Simon 
 PRAST Marianne 
 CAKIR Sever 
 FLATZ Christian 
 RUMPOLD Andrea 
 HAFELE Ingomar 
 FESSLER Eva 
 
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden durch Aushang an der Amtstafel und Verlautbarung im 
Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck kundgemacht und werden jeder/jedem per E-Mail 
erreichbaren Wahlberechtigten zugesendet. 

Die Wahlvorschläge können ab 19. Juni 2026 im Büro des Betriebsrates für das allgemeine Personal, 
Innrain 52d (Geiwi-Turm), 11. Stock, nach vorheriger Terminvereinbarung, eingesehen werden. Die 
Wahlvorschläge werden auch in der Wahlzelle angeschlagen. 
 
Nochmals zur Erinnerung: 
Die Stimmabgabe findet am 
Mittwoch 24. Juni 2026, SOWI, Universitätsstraße 15 im Foyer (neben Aula) von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und 
Mittwoch 24. Juni 2026, Areal TECHNIK, Technikerstraße 15, Sitzungszimmer der Dekanate von 
13.00 bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag 25. Juni 2026, im Hauptgebäude der Universität Innsbruck, Christoph-Probst-Platz 1 
(Innrain 52), 1. Stock, im Saal New Orleans von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 
 
Ein amtlicher Lichtbildausweis ist mitzubringen 
 
Wahlberechtigte, die wegen Urlaub, Karenzurlaub, Leistung des Präsenzdienstes/Zivildienstes, 

Krankheit, infolge der Ausübung ihres Berufes oder anderer wichtiger ihre Person betreffender Gründe 

an den Wahltagen an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, können bis spätestens 16. Juni 

2026 bei der Vorsitzenden des Wahlvorstandes unter dem Anmeldelink: 

https://umfrage.uibk.ac.at/limesurvey/allgemein/714694?lang=de 

unter Angabe der postalischen Zustelladresse die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Der/dem 

Wahlberechtigten werden die Wahlunterlagen mittels eingeschriebenen Briefs an die angegebene 

Zustelladresse postalisch zugesandt. Eine Zustellung an eine Universitätsadresse ist nicht möglich. 

Wird eine Wahlkarte ausgestellt, hat der/die Wahlberechtigte den Stimmzettel in den vom 
Wahlvorstand ausgehändigten oder übermittelten Umschlag (Wahlkuvert), der keinerlei Aufschrift 
oder Zeichen tragen darf, die auf die Person des Wählers/der Wählerin schließen lassen, zu geben, 
diesen Umschlag geschlossen gemeinsam mit der vom Wahlvorstand ausgestellten Wahlkarte in einen 
Briefumschlag zu legen und diesen sodann verschlossen mit der Post dem Wahlvorstand zu 
übermitteln. Die Einsendung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spätestens am 25. 
Juni 2026, 16.00 Uhr beim Wahlvorstand einlangt. Ohne Wahlkarte oder verspätet eingelangte 
Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstellung einer Wahlkarte bleibt der/die Wahlberechtigte zur 
persönlichen Stimmabgabe berechtigt, jedoch nur, wenn er/sie die ihm/ihr ausgestellte Wahlkarte 
dem Wahlvorstand übergibt 
 
Innsbruck, am 12. Juni 2026 

Der Wahlvorstand 
Erika Landers, Mag. Lothar Gamper, Birgit Rosendahl 

 

https://umfrage.uibk.ac.at/limesurvey/allgemein/714694?lang=de


 

 

710. Kundmachung des Wahlvorschlags zur Wahl der Behindertenvertrauensperson der 

begünstigt Behinderten des allgemeinen Personals an der Universität Innsbruck am 24. 

und 25. Juni 2026 

WAHLVORSTAND FÜR DIE BETRIEBSRATSWAHL DES ALLGEMEINEN 

UNIVERSITÄTSPERSONALS 2026 AN DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK:  

Erika Landers, Mag. Lothar Gamper, Birgit Rosendahl 

 
Für die Wahl der Behindertenvertrauensperson der begünstigt Behinderten des allgemeinen 
Universitätspersonal an der Universität Innsbruck am 24. und 25. Juni 2026 ist folgender 
Wahlvorschlag zugelassen (gedruckt wie eingereicht): 
 
Liste IN(N)Klusiv 

 OBERHAUSER-ANDERGASSEN Ursula 
 SCHÖGGL Alexandra 
 VASIC Vladimir 
 LINDENTALER Herbert 
 
Der zugelassene Wahlvorschlag wird durch Aushang an der Amtstafel und Verlautbarung im 
Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck kundgemacht und wird jeder/jedem per E-Mail 
erreichbaren Wahlberechtigten zugesendet. 

Der Wahlvorschlag kann ab 19. Juni 2026 im Büro des Betriebsrates für das allgemeine Personal, 
Innrain 52d (Geiwi-Turm), 11. Stock, nach vorheriger Terminvereinbarung, eingesehen werden. Der 
Wahlvorschlag wird auch in der Wahlzelle angeschlagen. 
 
Nochmals zur Erinnerung: 
Die Stimmabgabe findet am 
Mittwoch 24. Juni 2026, SOWI, Universitätsstraße 15 im Foyer (neben Aula) von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und 
Mittwoch 24. Juni 2026, Areal TECHNIK, Technikerstraße 15, Sitzungszimmer der Dekanate von 
13.00 bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag 25. Juni 2026, im Hauptgebäude der Universität Innsbruck, Christoph-Probst-Platz 1 
(Innrain 52), 1. Stock, im Saal New Orleans von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 
 
Ein amtlicher Lichtbildausweis ist mitzubringen 
 
Wahlberechtigte, die wegen Urlaub, Karenzurlaub, Leistung des Präsenzdienstes/Zivildienstes, 

Krankheit, infolge der Ausübung ihres Berufes oder anderer wichtiger ihre Person betreffender Gründe 

an den Wahltagen an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, können bis spätestens 16. Juni 

2026 bei der Vorsitzenden des Wahlvorstandes unter dem Anmeldelink: 

https://umfrage.uibk.ac.at/limesurvey/allgemein/713871?lang=de 

unter Angabe der postalischen Zustelladresse die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen. Der/dem 

Wahlberechtigten werden die Wahlunterlagen mittels eingeschriebenen Briefs an die angegebene 

Zustelladresse postalisch zugesandt. Eine Zustellung an eine Universitätsadresse ist nicht möglich. 

Wird eine Wahlkarte ausgestellt, hat der/die Wahlberechtigte den Stimmzettel in den vom 
Wahlvorstand ausgehändigten oder übermittelten Umschlag (Wahlkuvert), der keinerlei Aufschrift 
oder Zeichen tragen darf, die auf die Person des Wählers/der Wählerin schließen lassen, zu geben, 
diesen Umschlag geschlossen gemeinsam mit der vom Wahlvorstand ausgestellten Wahlkarte in einen 

https://umfrage.uibk.ac.at/limesurvey/allgemein/713871?lang=de


 

 

Briefumschlag zu legen und diesen sodann verschlossen mit der Post dem Wahlvorstand zu 
übermitteln. Die Einsendung hat so zeitgerecht zu erfolgen, dass das Wahlkuvert spätestens am 25. 
Juni 2026, 16.00 Uhr beim Wahlvorstand einlangt. Ohne Wahlkarte oder verspätet eingelangte 
Stimmzettel sind ungültig. Auch nach Ausstellung einer Wahlkarte bleibt der/die Wahlberechtigte zur 
persönlichen Stimmabgabe berechtigt, jedoch nur, wenn er/sie die ihm/ihr ausgestellte Wahlkarte 
dem Wahlvorstand übergibt. 
 
Innsbruck, am 12. Juni 2026 

Der Wahlvorstand 
Erika Landers, Mag. Lothar Gamper, Birgit Rosendahl 
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